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Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung -16. BImSchV)

vom 12. Juni 1990, geändert durch Art 1 d. V. vom 18. Dezember 2014
Auf Grund des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bundes-Immis
sionsschutzgesetzes vom 15. März 1974 (BGBl. I S. 721, 
1193) verordnet die Bundesregierung nach Anhörung der- 
beteiligten Kreise:

§1

Anwendungsbereich ■

(1) Die Verordnung gilt für den, Bau oder die wesentliche 
Änderung von öffentlichen Straßen sowie von Schienenwe
gen der Eisenbahnen und Straßenbahnen (Straßen und 
Schienenwege).

(2) Die Änderung ist wesentlich, wenn

1. eine Straße um einen oder mehrere durchgehende 
Fahrstreifen für den Kraftfahrzeugverkehr oder ein Schie
nenweg um ein oder mehrere durchgehende Gleise baulich 
erweitert wird oder

2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurtei
lungspegel des von dem zu ändernden Verkehrsweg 
ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 3 Dezibel (A) 
oder auf mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder mindes
tens 60 Dezibel (A) in der Nacht erhöht wird.

Eine Änderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungs
pegel des von dem zu ändernden Verkehrsweg ausgehen
den Verkehrslärms von mindestens 70 Dezibel (A) am Tage 
oder mindestens 60 Dezibel (A) in der Nacht durch einen 
erheblichen baulichen Eingriff erhöht wird; dies gilt nicht in 
Gewerbegebieten.

§2

Immissionsgrenzwerte

(1) Zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Um
welteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche ist bei dem Bau 
oder der wesentlichen Änderung sicherzustellen, daß der 
Beurteilungspegel einen der folgenden Immissionsgrenzwer
te nicht überschreitet:

■\

Tag Nacht

1. an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen 
57 Dezibel (A) 47 Dezibel (A)

2. in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungs
gebieten

59 Dezibel (A) 49 Dezibel (A)

3., in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 
64 Dezibel (A) 54 Dezibel (A)

4. in Gewerbegebieten
69 Dezibel (A) 59 Dezibel (A)

(2) Die Art der in Absatz 1 bezeichneten Anlagen und Gebiete 
ergibt sich aus den Festsetzungen in den Bebauungsplänen. 
Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen für Anlagen 
und Gebiete sowie Anlagen und Gebiete, für die keine Festset
zungen bestehen, sind nach Absatz 1, bauliche Anlagen im 
Außenbereich nach Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4 entsprechend der 
Schutzbedürftigkeit zu beurteilen.

(3) Wird die zu schützende Nutzung nur am Tage oder nur in 
der Nacht ausgeübt, so ist nur der Immissionsgrenzwert für 
diesen Zeitraum anzuwenden.

§3

Berechnung des Beurteilungspegels für Straßen

Der Beurteilungspegel für Straßen ist nach Anlage 1 zu be
rechnen. Die Berechnung hat getrennt für den Beurteilungszeit
raum Tag (6 Uhr bis 22 Uhr) und den Beurteilungszeitraum 
Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) zu erfolgen.

§4

Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege

(1) Der Beurteilungspegel für Schienenwege ist nach Anlage 2 
zu berechnen. Die Berechnung hat getrennt für den Beurtei
lungszeitraum Tag (6 Uhr bis 22 Uhr) und den Beurteilungszeit
raum Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) zu erfolgen.

(2) Bei der Berechnung sind insbesondere folgende Rahmen
bedingungen zu beachten:

1. die Schallpegelkennwerte von Fahrzeugen und Fahrwegen,
2. die Einflüsse auf dem Ausbreitungsweg,
3. die Besonderheiten des Schienenverkehrs durch Auf

oder Abschläge,
a) die Lästigkeit von Geräuschen infolge ihres zeitlichen Ver

laufs, ihrer Dauer, ihrer Häufigkeit und ihrer Frequenz so
wie

b) für die Lästigkeit ton- oder impulshaltiger Geräusche.
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(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 ist für Abschnitte von 
Vorhaben, für die bis zum 31. Dezember 2014 das Planfeststel
lungsverfahren bereits eröffnet und die Auslegung des Plans 
öffentlich bekannt gemacht worden ist, § 3 in Verbindung mit 
Anlage 2 in der bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Fassung 
weiter anzuwenden. § 43 Absatz 1 Satz 3 des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes bleibt unberührt.

§5

Festlegung akustischer Kennwerte für abweichende Bahntech
nik und schalltechnische Innovationen

(1) Abweichende Bahntechnik oder schalltechnische Innovatio
nen dürfen bei der Berechnung des Beurteilungspegels hach § 
4 Absatz 1 Satz 1 nur berücksichtigt werden, wenn die zustän
dige Behörde in einem Verfahren nach Maßgabe der Absätze 2 
bis 4 für die Berechnung akustische Kennwerte festgelegt hat. 
Abweichende Bahntechnik ist Technik, die nicht in Anlage 2 
Nummer 3 bis 6 oder Beiblatt 1 bis 3 aufgeführt ist und die 
einem der folgenden Bereiche zuzuordnen ist:

1.. Fahrbahnarten,
2. Schallminderungsmaßnahmen am Gleis oder am Rad oder
3. bahnspezifische Schallminderungsmaßnahmen im Ausbrei
tungsweg.

Schalltechnische Innovationen sind technische Neu- und 
Weiterentwicklungen zu der in Anlage 2 Nummer 3 bis 6 oder 
Beiblatt 1 bis 3 aufgeführten Bahntechnik, die Auswirkungen 
auf die Geräuschemission und -immission dieser Bahntechnik 
haben.

(2) Über die Festlegung akustischer Kennwerte entscheidet auf 
Antrag für die Eisenbahnen des Bundes das Eisenbahn- 
Bundesamt und für sonstige Bahnen die jeweils nach Landes
recht zuständige Behörde. Ein akustischer Kennwert ist festzu
legen, wenn die Emissionsdaten der abweichenden Bahntech
nik oder der schalltechnischen Innovationen für diese Technik 
bezeichnend sind und wenn bei schalltechnischen Innovationen 
die akustischen Kennwerte von den in Anlage 2 Nummer 3 bis 
6 oder Beiblatt 1 bis 3 jeweils genannten Kennwerten wesent
lich abweichen. Eine wesentliche Abweichung muss mindes
tens die in der Anlage 2 Nummer 9.2.2 genannten Werte 
erreichen.

(3) Berechtigt, einen Antrag nach Absatz 2 Satz 1 zu stellen, 
sind

1. Eisenbahninfrastrukturunternehmen,

2. Inhaber der Schutzrechte von abweichenden Bahntechniken 
oder von schalltechnischen Innovationen und

3. Lizenznehmer von abweichenden Bahntechniken oder von 
schalltechnischen Innovationen.

(4) Der Antrag nach Absatz 2 Satz 1 muss folgende Angaben 
und Unterlagen enthalten:

1. eine Beschreibung der abweichenden. Bahntechnik oder 
schalltechnischen Innovation, für die die Festlegung akustischer 
Kennwerte beantragt wird, wobei insbesondere darzulegen ist, 
worin sich die abweichende Bahntechnik oder schalltechnische 
Innovation von der in Anlage 2 aufgeführten entsprechenden 
Technik unterscheidet,
2: das Gutachten einer anerkannten Messstelle nach Anlage 2 
Nummer 9.3,
3. einen Vorschlag, zu welcher Regelung der Anlage 2 Nummer 
3 bis 6 oder Beiblatt 1 bis 3 die abweichende Bahntechnik 
ergänzend oder die schalltechnische Innovation abweichend 
beschrieben werden kann, unter Beifügung eines Datenblattes,, 
das die in der vorgeschlagenen Zuordnung üblichen akustischen 
Kennwerte darstellt,
4. eine Beschreibung, wie sich die akustische Wirksamkeit durch 
betriebsüblichen Verschleiß verändert.

(5) Die zuständige Behörde gibt dem Antragsteller die Entschei
dung nach Absatz 2 Satz 1 schriftlich bekannt. Die zuständige 
Behörde macht zudem eine Festlegung akustischer Kennwerte 
nach Absatz 2 Satz 1 öffentlich bekannt.

Schlussformel

Der Bundesrat hat zugestimmt.
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